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F R E I TAG ,  den 02.  September 2022 Nr.  35

Gemeinde
Bollschweil

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl   des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin 
Wegen Ablauf der Amtszeit des derzeitigen Stelleninhabers wird die 
Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin der Gemeinde Boll-
schweil notwendig. 

Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 9. Oktober 2022. 

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat. Entfällt auf keine/n Bewerber/in mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen, so findet eine Neuwahl statt, bei der neue Bewerber/innen 
zugelassen sind. 

Eine erforderlich werdende Neuwahl findet statt am
Sonntag, dem 30. Oktober 2022.

Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl und bei Stim-
mengleichheit das Los. 

Die Amtszeit des/gewählten Bürgermeisters/ der gewählten Bürger-
meisterin beträgt 8 Jahre. 

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grund-
gesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind. Diese werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen und können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, 
vom Unionsbürger zur Feststellung seines Wahlrechts einen gülti-
gen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der 
Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren ha-
ben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder 
in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begrün-
den, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt.

Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht 
mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Haupt-
wohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz 
nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunal-
wahlordnung beizufügen. 

Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeisteramt Boll-
schweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 79283 Bollschweil  bereit. 

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und 
– ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung – spätes-
tens bis zum Sonntag 18. September 2022 beim Bürgermeisteramt 
Bollschweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 79283 Bollschweil eingehen. 

Bollschweil, den 2. September 2022 

Bürgermeisteramt Bollschweil 

Wolfgang Mangold 
Bürgermeister-Stellvertreter 
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Gemeinde
Bollschweil

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 9. Oktober 2022 und 
eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 30. Oktober 2022 

Bei der Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Neuwahl kann nur wählen, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

1.Wählerverzeichnis

1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die 
Wahl am 9. Oktober 2022 Wahlberechtigten eingetragen. 
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neuwahl wahlberech-
tigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des Wählver-
zeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeichnis mit einem 
Sperrvermerk für die erste Wahl eingetragen; im Übrigen erhal-
ten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 18. September 
2022 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3). 

Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neuwahl wahlberech-
tigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, sobald ab-
sehbar ist, dass eine Neuwahl stattfindet. Sie können nach Nr. 
1.3 die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. 

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-
zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag 
noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldege-
setz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur  auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unions-
bürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) 
beizufügen. 

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das
Bürgermeisteramt Bollschweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 
79283 Bollschweil bereit. 

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung 
- spätestens bis zum Sonntag 18. September 2022 beim Bür-
germeisteramt Bollschweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 79283 
Bollschweil eingehen. 

Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahl-
schein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für die etwa-
ige Neuwahl Wahlberechtigten. 

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 19. bis 23. 
September 2022 während der allgemeinen Öffnungszeiten für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Ein-
sichtnahme erfolgt im Bürgerbüro (rollstuhlgerecht). 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Einsicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bundesmeldege-
setz eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät möglich. 

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spä-
testens am Freitag, dem 23. September 2022 bis 12.00 Uhr 
beim Bürgermeisteramt Bollschweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 
79283 Bollschweil die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift 
gestellt werden. 

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung 
angegeben. Wer in einem anderen Wahlraum oder durch Brief-
wahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe 
Nr. 2). 

2.   Wahlscheine

2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag

2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter, 

2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 
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a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt 
hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wählerverzeichnis nach 
§ 3 Abs. 2 und 4 KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses zu beantragen; dies gilt auch, wenn 
ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahl-
rechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

c)  wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt gewor-
den ist. 

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 30. Oktober 
2022 erhält ferner einen Wahlschein von Amts wegen, wer für 
die Wahl am 9. Oktober 2022 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 
erhalten hat. 

2.3 Wahlscheine können
für die Wahl am 9. Oktober 2022 bis Freitag 7. Oktober 2022, 
18.00 Uhr, für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 
30. Oktober 2022 bis Freitag 28. Oktober 2022, 18.00 Uhr beim 
Bürgermeisteramt Bollschweil, Wahlamt, Hexentalstr. 56, 
79283 Bollschweil schriftlich, mündlich oder elektronisch 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt wer-
den. Das Gleiche gilt für die Beantragung eines Wahlscheins 
aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer  schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebigen 
Wahlraum der Stadt/Gemeinde oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahl-
schein erhält der Wahlberechtigte 

•	 einen amtlichen Stimmzettel
•	 einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
•	 einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung 
durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der Wahlbe-
rechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeister-
amt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige As-
sistenz). Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat. 

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses absenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.   

Bollschweil, den 2. September 2022 

Bürgermeisteramt Bollschweil 

Wolfgang Mangold 
Bürgermeister-Stellvertreter 

Vollsperrung der General-von-Holzing- 
Straße in Bollschweil 
Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die General-von-Hol-
zing-Straße in der Höhe des Schönbergweges bis zum Abgang 
des Ölbergweges wegen der Erschließung für das Neubauge-
biet „Südlich der General-von-Holzing-Str. II“ ab der Kalender-
woche 38, dem 19. September 2022 bis voraussichtlich zum 14. 
Oktober 2022 durch eine Vollsperrung nicht befahrbar ist. Für 
Fußgänger und Fahrradfahrer ist ein Durchkommen auf der ge-
genüberliegenden Gehwegseite möglich. 

Die Umleitung wird über die Hexentalstraße – Kuckucksbad-
straße und umgekehrt umgeleitet. 
Die Gärtnerei Schmelzer hat nach Ihren Betriebsferien ab dem 
12. September 2022 weiterhin zu den bekannten Öffnungszei-
ten geöffnet und ist aus der westlichen Richtung von der Ku-
ckucksbadstraße aus anfahrbar. 

Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Informationen zur Rentenberatung/ 
Sprechtage der Rentenversicherung 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind momentan die Präsenzbera-
tungen der Deutschen Rentenversicherung Baden Württemberg in 
Freiburg nur nach Terminvereinbarung möglich. Es finden jedoch 
weiterhin die telefonischen Beratungen statt. Hierfür steht folgende 
Rufnummer zur Verfügung: Telefon 0761 207070
Daneben stehen auch die umfangreichen Online- Dienste zur Ver-
fügung. So ist es zum Beispiel möglich Rentenanträge elektronisch 
über den online-DiensteServices  zu stellen, einen Versicherungs-
verlauf anzufordern oder verschiedene Online Rechner zu nutzen.  
Für Rentenanträge die dringend gestellt werden müssen, steht 
Ihnen Herr Krix von der Rentenversicherung weiterhin im Rat-
haus von Ehrenkirchen zur Verfügung.

Der nächste Sprechtag ist am 15.09.2022 im Rathaus Ehrenkirchen, 
Jengerstr. 6, Zimmer Nr. 0.6, Erdgeschoss. 
Wenden Sie sich bitte zur Terminabsprache an das Rathaus in 
Ehrenkirchen unter den folgenden Rufnummern:
Telefon 07633/804 -21 Frau Burgert, -22 Frau Meier, -23 Frau Kindel 

Bitte zum Sprechtag mitbringen:
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungs-
karte, Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN+ BIC) 
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Allgemeine Informationen

Rechtsverordnung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald 

über die Einschränkung des Gemeingebrauchs 
vom 18. August 2022 

Aufgrund des § 21 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 3 
und § 82 Abs. 1 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 3. 
Dezember 2013 (GBl. Nr. 17 S. 389), in der aktuellsten Fassung, wird 
durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als untere Was-
serbehörde verordnet: 

§ 1 
Anordnungszweck 

Im Interesse des Wohles der Allgemeinheit, insbesondere der Ord-
nung des Wasserhaushalts, der Sicherstellung der Erholung und des 
Schutzes der Natur wird der Gemeingebrauch nach 
§ 20 Abs. 1 WG durch diese Rechtsverordnung eingeschränkt. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für sämtliche öffentlichen oberirdischen 
Gewässer auf dem Kreisgebiet des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald. Vom Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung 
sind nur der Windgfällweiher, der Titisee, der Schluchsee, die 
Baggerseen >10 ha sowie der Rhein in den genannten Gemein-
den ausgenommen. 

(2) Die Übersichtskarte mit Zuordnung der Gemeinden zu den 
Referenzpegeln ist Bestandteil dieser Verordnung. Die Verord-
nung mit Karte ist auf der Internetseite des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald (www.breisgau-hochschwarzwald.
de) einsehbar. Eine Ausfertigung ist am Standort Freiburg, 
Stadtstraße 2 an der Information zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der geltenden Sprechzeiten und unter Be-
achtung der jeweils geltenden Zutrittsregeln niedergelegt.

§ 3 
Verbote 

Die Entnahme von Wasser durch Pumpvorrichtungen, durch Schöp-
fen mit Handgefäßen, das Schwemmen und ähnlich unschädliche 
Verrichtungen sowie die Entnahme von Wasser in geringen Mengen 
für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und den Gartenbau aus sämt-
lichen oberirdischen Gewässern in den aufgeführten Gemeinden 
wird untersagt, wenn die genannten Wasserstände der Referenzpe-
gel für die jeweils zugeordneten Gemeinden wie folgt erreicht bzw. 
unterschritten werden:  

•	 Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab einem Pegelstand von 
10 cm oder weniger  für die Gemeinden Au, Badenweiler, Boll-
schweil, Ebringen, Ehrenkirchen, Horben, Merzhausen, Münster-
tal/Schwarzwald, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Staufen im 
Breisgau, Sulzburg, Wittnau 

•	 Pegel Untermünstertal / Neumagen: ab einem Pegelstand 
von 11 cm oder weniger  für die Gemeinden Auggen, Buggin-
gen, Müllheim, Neuenburg am Rhein, Ballrechten- Dottingen, 
Eschbach, Heitersheim, Bad Krozingen, Breisach am Rhein, Hart-
heim 

•	 Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pegelstand von 42 cm oder 
weniger für die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Feldberg, 
Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, 
Oberried, Stegen, St. Märgen, St. Peter 

•	 Pegel Ebnet / Dreisam: ab einem Pegelstand von 44 cm oder 
weniger für die Gemeinden Bötzingen, Eichstetten (Kaiserstuhl), 
Gottenheim, Ihringen (Kaiserstuhl), March, Merdingen, Umkirch, 
Vogtsburg (Kaiserstuhl)

•	 Pegel Ewattingen / Wutach: ab einem Pegelstand von 48 cm 
oder weniger  für die Gemeinden Friedenweiler, Löffingen, Eisen-
bach, Lenzkirch, Schluchsee, Titisee- Neustadt 

Die Wasserstände für die HVZ-Pegel (inkl. Tendenz) können im In-
ternet unter der Adresse https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ 
oder über die automatische Telefonansage abgefragt werden. Bei 
letzterem können wahlweise die Daten für einen oder mehrere HVZ- 
Pegel oder alle Pegel eines Flussgebietes abgerufen werden. Die 
Auswahl erfolgt in einem Dialog. Sie erhalten über die Telefonansage 
auch den Lagebericht - Tel. 0721 / 9804-61 (und weitere Anschlüsse 
bis zur Endnummer -65). Darüber hinaus kann die App „Meine Pegel“ 
als Informationsquelle genutzt werden. 

§ 4 
Befreiung 

Die untere Wasserbehörde kann im Einzelfall auf Antrag eine wider-
rufliche Befreiung von diesem Verbot erteilen, sofern eine Beein-
trächtigung der in § 1 genannten Schutzgüter ausgeschlossen ist. 
Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 18 des Wasserge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. dem Verbot nach § 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt,
2. gegen die Bedingungen oder Auflagen einer nach § 4 er-

teilten Befreiung verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 126 Abs. 2 des Wasserge-
setzes mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 EUR geahndet 
werden. 

§ 6   
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung zur Regelung des Gemeinge-
brauchs vom 05.10.2021 außer Kraft. 

Freiburg im Breisgau, den 18.08.2022 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
- Untere Wasserbehörde - 
gez. Störr-Ritter Landrätin 

Vorstehende Rechtsverordnung wurde am 24.08.2022 auf der In-
ternetseite des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald (www.
breisgau-hochschwarzwald.de/bekanntmachungen) bekannt ge-
macht und eine Ausfertigung an der Information, Stadtstraße 2, zur 
kostenlosen Einsichtnahme niedergelegt. 

gez. Scherer 
Fachbereich Umweltrecht (FB 430) 
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Polizeiverordnung des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald über das Verbot 
des Anzündens oder Unterhaltens von Feuer 
oder offenen Lichtes im Wald oder in einem 
Abstand von weniger als 100 m vom Wald. 
Aufgrund von § 70 Nr. 2 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg 
(Landeswaldgesetz – LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995 
(GBl. S. 685), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162), in Verbindung mit §§ 1, 17 des 
Polizeigesetzes in der Fassung vom 06.10.2020 (GBl. S. 735), zuletzt 
geändert durch Berichtigung (GBl. 2020 S. 1092), wird verordnet: 

§ 1
Das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder von offenem Licht 
im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald, 
auch und insbesondere innerhalb eingerichteter und gekennzeich-
neter Feuerstellen (z.B. Grillplätze), ist auf allen Waldflächen des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald untersagt. 

§ 2
Ordnungswidrig nach § 83 Abs. 2 Nr. 7 LWaldG handelt, wer entge-
gen § 1 dieser Polizeiverordnung Feuer oder offenes Licht im Wald 
oder in einem Abstand von weniger als 100 m vom Wald anzündet 
oder unterhält. 

§ 3
Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Sie tritt am 09.09.2022 außer Kraft. 

Freiburg, den 09.08.2022

gez. Dr. Barth, Erster Landesbeamter   

Die tierseuchenrechtlichen Allgemeinver-
fügungen zur Bekämpfung der Ausbreitung 
der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald sind ab dem 25. 
August 2022 aufgehoben.  
Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, kurz ASP, bei 
gehaltenen Schweinen in Forchheim im Landkreis Emmendingen 
sind die amtlichen Maßnahmen in den Sperrzonen erfolgreich abge-
schlossen. Alle eingeleiteten Untersuchungen bei Haus- und Wild-
schweinen verliefen negativ und auch bei einer groß angelegten Su-
che mit Hunden nach verendeten Wildschweinen in der Schutzzone 
konnten keine infizierten Tiere gefunden werden. 

Im Zuge dessen können nun auch alle Maßnahmen in der gesamten 
Überwachungszone des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
aufgehoben werden. Die entsprechende Allgemeinverfügung des 
Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald tritt am 25. August in Kraft. 
Der Fachbereich Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle des 
Landratsamtes weist aber darauf hin, dass die Gefahr einer Ver-
schleppung der Afrikanischen Schweinepest weiterhin groß ist. 
Folgende Hinweise sind weiterhin zu beachten: 

Die schweinehaltenden Betriebe werden zur vorbeugenden Be-
kämpfung der Afrikanischen Schweinpest gebeten, die Biosicher-
heitsmaßnahmen unbedingt weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Die Jägerschaft wird weiterhin um ein verstärktes freiwilliges Moni-
toring bei erlegtem Schwarzwild gebeten. Hinsichtlich krank erleg-
tem oder tot aufgefundenem Schwarzwild bitten wir weiterhin um 
erhöhte Aufmerksamkeit und Beprobung als Indikatortiere. 

Die gesamte Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Rohe Wurst-
waren mit Schweinefleisch (Salami, Rohschinken, luftgetrocknete 
Wurstwaren), die nicht mehr verzehrt werden, müssen so entsorgt 
werden, dass Wildtiere nicht mit ihnen in Kontakt kommen können 
(Müllbehälter mit verschlossenem Deckel). 

Dies gilt es insbesondere beim Rückreiseverkehr aus ASP-Aus-
bruchsgebieten (z. B. Italien, baltische Staaten, Polen, Rumänien, 
Bulgarien) zu beachten. Die ASP ist für den Menschen ungefährlich, 
für Haus- und Wildschweine jedoch höchst ansteckend und in der 
Regel tödlich.   

Anleiterinnen und Anleiter für Bewegungstreffs 
im Freien gesucht 
Nächste Schulung am 29. Oktober 2022
Anmeldung bis zum 16. September
Sie sind gerne im Freien? Freuen sich an Bewegung, haben Spaß, 
Gruppen anzuleiten, im besten Falle bereits Vorerfahrungen im Be-
wegungsbereich? Dann sind Sie genau richtig als Anleiterin oder An-
leiter für Bewegungstreffs im Freien. Bewegungstreffs im Freien sind 
für alle da. Die Teilnehmenden kommen wöchentlich zusammen 
und machen ohne Anmeldung und ohne Mitgliedschaft mit. Nicht 
einmal Sportkleidung ist erforderlich. 

Bewegungstreffs im Freien sind eine gute Gelegenheit, frische Luft, 
Bewegung und Begegnung zwanglos und niederschwellig zu ver-
binden. Alltagstaugliche Übungen, die Körper und Seele guttun und 
bei regelmäßiger Übung die Sturzgefahr verringern helfen. Seit fast 
vier Jahren erfreuen sich die Bewegungstreffs in der Region großer 
Beliebtheit. Es gibt sie bereits in der Stadt Freiburg und im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald in Bad Krozingen, Bötzingen, Breisach, 
Ebringen, Gundelfingen, March, Müllheim, Stegen und Umkirch. 

Die Organisatorin beim Landratsamt sucht nun weitere Menschen, 
die Lust haben, ebenfalls einen Bewegungstreff anzuleiten. Die Teil-
nehmer erhalten neben der Schulung bei Bedarf einen Erste-Hil-
fe-Kurs sowie das Angebot des regelmäßigen Erfahrungsaustau-
sches und Unterstützung bei der Organisation. Die Schulung findet 
am 29. Oktober 2022 ganztägig in Freiburg statt und ist kostenfrei. 

Anmeldung bis zum 16. September 2022 bei:

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Stabsstelle Kommunale Gesundheitsstrategien
Ursula Fehrenbach
Bismarckallee 18-20
79098 Freiburg i. Br.
Tel. 0761 2187-3063
E-Mail: ursula.fehrenbach@lkbh.de 

Information an die Bürger der Gemeinde 
Bollschweil von ihrer Polizei 
Setzen sie sich bei Auffälligkeiten mit polizeilicher Relevanz vertrau-
ensvoll mit ihrer Polizei in Verbindung. 

Während den tagesüblichen Dienstzeiten ist für sie der Polizeiposten 
Ehrenkirchen, Tel.: 07633/80618-0 zuständig. 

Bei Situationen in denen Jugendliche oder Heranwachsende eine 
Rolle spielen, stehen die polizeilichen Jugendsachbearbeiter unter 
den Telefonnummern 07633/80618-14 und 07633/80618-20 mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Außerhalb der üblichen Dienstzeiten wenden sie sich in dringen-
den Fällen an den Polizeinotruf 110 oder das Polizeirevier FR-Süd, 
0761/882-4421. 

Ihr Polizeiposten Ehrenkirchen 
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Jetzt Heimatprofi werden  
Im Herbst besteht wieder die Möglichkeit, eine Weiterbildung zur 
Gästeführerin und zum Gästeführer in den Naturparkregionen 
Markgräflerland und Hochschwarzwald zu absolvieren. Ob Busfüh-
rung, Kostümführung oder geführte Wanderung – mit den „Natur-
park-Gästeführern“ kann man auf unterschiedlichste Weise Land 
und Leute entdecken. Die hohe Qualität des Führungsangebots wird 
durch die Ausbildung von der Volkshochschule Hochschwarzwald, 
durch die Zertifizierungen nach BVGD- und BANU-Richtlinien sowie 
regelmäßige verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen gewähr-
leistet. 

Die Teilnehmer erwartet ein Lehrgang mit 240 Unterrichtsstunden, 
die sich in Präsenz- und Selbstlernphasen aufgliedern. Der Lehr-
gang bildet den 1. Baustein zur Gästeführerzertifizierung nach DIN 
EN. Ein erfahrenes Dozententeam sorgt für einen abwechslungsrei-
chen Kursverlauf. Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten die 
Teilnehmer das befristete Zertifikat „Gästeführer im Naturpark Süd-
schwarzwald“. 

Am Donnerstag, 22. September 2022, um 17 Uhr findet im Semi-
narraum 2 der Volkshochschule (VHS) in Titisee-Neustadt (Sebasti-
an-Kneipp-Anlage 2) eine Informationsveranstaltung statt, bei der 
das Lehrgangskonzept erläutert wird. Ein Informationsflyer sowie 
der Zeitplan sind bei der VHS Hochschwarzwald, Tel. 07651-1363 
und bei der VHS Markgräflerland, Tel: 07631-16686 erhältlich. Weite-
re Informationen auch unter: www.naturpark-gaestefuehrer.de. 

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Landes Baden-Würt-
temberg und der Lotterie Glücksspirale. 

Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln
Betriebe zeigen wie es geht 
Am Mittwoch, 14. September, ab 13 Uhr, beschäftigt sich die 5. RE-
GIONALE ARBEITSMARKTKONFERENZ im Konzerthaus Freiburg mit 
dem Themen Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln. 

Zum Einstieg wird einer der führenden Arbeitsmarktforscher in 
Deutschland, Prof. Dr. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), mit Blick auf die vielfältigen Herausforderun-
gen des heutigen Arbeitsmarkts Auswirkungen und Strategien der 
Fachkräftesicherung diskutieren. 

Im Anschluss folgen Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden und 
Best-Practice-Beispiele zu den Themenschwerpunkten Fachkräfte 
gewinnen, Fachkräfte halten sowie Unternehmen vernetzen und 
vermarkten. 

Abschließend wird der erfahrene Personal- und Organisationsent-
wickler Thomas Augspurger erläutern, wie Führungskräfte positiv 
auf ihre Mitarbeiter/innen einwirken können und wo die Grenzen 
der Motivation liegen. 
Begleitend zur Konferenz dreht sich auch an den vielfältigen In-
fo-Ständen im Foyer alles um das Thema „Fachkräfte“. Ein idealer Ort, 
um Kontakte zu knüpfen, sich beraten und inspirieren zu lassen. 
Die Veranstaltung richtig sich an Frauen und Männer, die mit diesen 
Themen zu tun haben – zum Beispiel Unternehmer, Entscheider, 
Personaler, Ausbilder, Rekruter, Weiterbildungsexperten, Unterneh-
mens-, Personal- und Karriereberater. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung und 
Flyer unter www.fka-so.de/regionale-arbeitsmarktkonferenz. 

DYNAMISCHES TEAM SUCHT

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Das ausführliche Stellenangebot finden Sie 

unter: www.azv-staufener-bucht.de

Teamleiter
Elektrotechnik
(m/w/d)

Jubilare

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag  
Allen Altersjubilaren, die im Monat September ihren Geburtstag fei-
ern, gratulieren wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

Termine
Samstag, 03.09.2022
Grünschnittsammelstelle im Langendobel von 10.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet. Bitte beachten Sie bei der Anlieferung auf die Grünschnitt-
sammelstelle die Hinweise des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald in Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens.
Aufgrund der aktuellen Brückensanierung ist die übliche Zufahrt zur
Grünschnittsammelstelle gesperrt und erfolgt nun neu über Aubach
und entsprechend die Abfahrt dann über Bollschweil.
Montag, 05.09.2022
Papiertonne und Gelber Sack 

Dienstag, 06.09.2022
Restmüll und Biotonne 

Samstag, 10.09.2022
Altpapiersammlung durch die Jugendabteilung der Spvgg. Boll-
schweil-Sölden. 

Vorankündigung:
Samstag, 29.10.2022
Altmetallsammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bollschweil ab 
09.00 Uhr. 
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Wohin mit dem Fallobst 
Fallobst ist eine ganz natürliche 
Erscheinung des Spätsommers in 
Obstgärten. Es kann sinnvoll verwer-

tet oder verarbeitet werden. Aber auch als Dünger für Pflanzen und 
als Unterstützung der heimischen Fauna kann es dienen. 
Auf keinen Fall kann das Fallobst an den Grünschnittsammelstellen 
oder bei der Kompostierungsanlage Breisgau-Kompost abgegeben 
werden, da die daraus entstehenden Sickersäfte dort zu Bodenbelas-
tungen führen können. 

Wie kann man Fallobst richtig entsorgen?
•	 Kleinere Mengen an Fallobst können in der Biotonne entsorgt 

werden. Damit die Müllabfuhr die Tonne leeren kann, darf das Ge-
samtgewicht der Tonne 50 kg nicht überschreiten.

•	 Ebenso können Früchte nachhaltig selbst kompostiert  werden. 
Nach rund einem Jahr kann wertvoller Gartenkompost daraus 
gewonnen werden.  Kleinere Mengen können dem Kompost  be-
denkenlos beigemischt werden. Achten Sie auf eine gute Belüf-
tung. Dazu immer mal wieder mit Laub oder Strauchschnitt mi-
schen. Größere Mengen sollten besser nach und nach aufgebracht 
und die einzelnen Lagen möglichst mit anderen pflanzlichen Ab-
fällen, Kompost oder Erde abgedeckt werden. Tipp: Obst vor der 
Kompostierung mit dem Spaten grob zerkleinern. Danach können 
die Mikroorganismen besser arbeiten und die Kompostierung 
läuft schneller ab.

•	 Mit Fallobst Gutes tun.  Die örtlichen Bauern, kleinere Tierparks 
oder Pferdehöfe in der näheren Umgebung freuen sich eventuell 
über Gratis-Futter. Wichtig: Klären Sie zuvor ab, ob die Spende er-
wünscht ist und geben Sie nur „gesundes“ Fallobst ab.

•	 Nur noch selten finden Igel und andere nützliche Tiere Streuobst-
wiesen. Sie freuen sich, wenn ihnen in einer Ecke des Gartens un-
ter einer Hecke oder hinter dem Kompost ein Festschmaus berei-
tet wird. Viele nützliche Insekten oder Vögel nutzen außerdem das 
heruntergefallene Obst als Nahrung. In einem naturnahen Garten 
wird daher nicht das gesamte Fallobst entsorgt.

•	 Fallobst kann man auch als natürlichen Dünger für den Garten 
nutzen. Allerdings nur in kleineren Mengen, die mindestens einen 
halben Meter tief unter die Erde gegraben werden.

Haben Sie Fragen: Abfallberatung: 0761 2187 9707 
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 

Notfalldienst

Notruf (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst Telefon 112
An den Wochenenden und Feiertagen, sowie zu den sprech-
stundenfreien Zeiten stehen niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte ihren Patientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung zur Verfügung. 

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (Allgemein-, 
Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116 117 (Anruf ist kostenlos).

Über die Leitstelle wird Ihnen ein diensthabender Arzt vermit-
telt, sofern der eigene Hausarzt oder behandelnde Facharzt 
nicht erreichbar ist. 

Der nachstehend genannten Aufstellung können Sie sowohl die 
Anschrift als auch die aktuellen Öffnungszeiten der Freiburger 
Notfallpraxen der niedergelassenen Ärzte entnehmen. 

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg (Erw.), 
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 3, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 20 – 24 Uhr
Mi und Fr 16 – 24 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 24 Uhr 

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg, 
St. Josephs-Krankenhaus
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg
Mo - Do 19 – 22:30 Uhr
Fr 16 – 22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen    8 – 22:30 Uhr 

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg, 
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 19 – 22 Uhr
Mi 13 – 22 Uhr
Fr 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen     8 – 22 Uhr 

Akut lebensbedrohliche Notfälle werden weiterhin vom Ret-
tungsdienst versorgt, der wie gewohnt unter der Rufnummer 
112  zu erreichen ist. 

Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder 
docdirekt.de

lntegrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und 
hörbehinderte Arbeitnehmerlnnen und deren Arbeitgeber 
0711/25 083 2800

Zahnärztlicher Notfalldienst: Telefon 0 18 03 / 222 555 40
Telefonseelsorge: Telefon 08 00 / 1 11 01 11
Trinkwasserversorgung Telefon 01 71 / 4 92 20 33

Strom Telefon 07623 92-1818
Gas Telefon 08 00 / 2 76 77 67
Kabel-TV Telefon 03 41 / 42 37 20 006 77 67
Kabel-TV Telefon 03 41 / 42 37 20 00

Betreuung in der 
Kindertagespflege
Sie suchen einen Betreuungsplatz bei 
einer/m Tagesmutter/-vater?

Die Fachberatung des Landratsamtes 
unterstützt Sie gerne dabei.

Ansprechpersonen und 
Informationen finden Sie unter:

www.lkbh.de/kindertagespflege

Kindergarten
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Apotheken-Notfalldienst 
Freitag, 02.09.2022:
Hölderle-Carré Apotheke Caunes  Tel.: 0761 - 3 68 89 82 01
Konrad-Goldmann-Str. 5 A, 79100 Freiburg (Wiehre) 

Samstag, 03.09.2022:
Breisgau-Apotheke Kirchhofen  Tel.: 07633 - 53 93
Staufener Str. 1, 79238 Ehrenkirchen (Kirchhofen) 

Sonntag, 04.09.2022:
Schwarzwald-Apotheke Bad Krozingen Tel.: 07633 - 41 05
St.- Ulrich-Str. 2, 79189 Bad Krozingen 

Montag, 05.09.2022:
Faust-Apotheke Staufen  Tel.: 07633 - 95 82 20
Hauptstr. 52, 79219 Staufen im Breisgau 

Dienstag, 06.09.2022:
Bad Apotheke Krozingen  Tel.: 07633 - 9 28 40
Bahnhofstr. 23, 79189 Bad Krozingen 

Mittwoch, 07.09.2022:
St.Trudpert-Apotheke  Tel.: 07636 - 5 66
Wasen 49, 79244 Münstertal, Schwarzwald 

Donnerstag, 08.09.2022:
Stadt-Apotheke Staufen  Tel.: 07633 - 62 63
Hauptstr. 15, 79219 Staufen im Breisgau 

Freitag, 09.09.2022:
Bad-Apotheke im Paracelsushaus  Tel.: 07633 - 15 01 50
Freiburger Str. 20, 79189 Bad Krozingen 

Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Ände-
rungsservice. 
Infos und weitere Apotheken unter: ‚http://www.lak-bw.de/Not-
dienstportal‘. 
Der Notdienst gilt für die Apotheken i.d.R. bis zum darauffolgen-
den Tag, 08.30h. 
Für die Richtigkeit wird keine Gewährleistung übernommen. 
Informieren Sie sich vorab telefonisch bei der diensthabenden 
Apotheke. 

Samstag, 10.9.
9:00 Uhr Wallfahrtsmesse in Kirchhofen 

Sonntag, 11.9.
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Bollschweil 

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und 
allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage 
(www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief.

Evangelisches Pfarramt
Jengerstraße 9
79238 Ehrenkirchen
Pfarrer Fritz Breisacher 
Tel.: 07633-7020 / Fax: 07633-500579
E-Mail: pfarramt@ekeb.de 

Freitag, 02. September 2022
15.00 – 18.00 Uhr Forum Eine Welt: Es gibt im Schlosshof wie üblich 
Kaffee und Kuchen und natürlich die Möglichkeit, fair gehandelte 
Ware zu erwerben.
Das Team Forum Eine Welt Ehrenkirchen freut sich auf Ihren Besuch.

Sonntag, 04. September 2022 (12. Sonntag nach Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst, vertreten durch Prädikantin Barbara Kamke

Dienstag, 06. September 2022
16.00 Uhr Gottesdienst im Prälat-Stiefvater-Haus

Freitag, 09. September 2022
15.00 – 18.00 Uhr Forum Eine Welt: Es gibt im Schlosshof wie üblich 
Kaffee und Kuchen und natürlich die Möglichkeit, fair gehandelte 
Ware zu erwerben.
Das Team Forum Eine Welt Ehrenkirchen freut sich auf Ihren Besuch.

Samstag, 10. September 2022
08.00 Uhr Männermorgenwanderung – einmal Ölbergkapelle und 
zurück

Sonntag, 11. September 2022 (13. Sonntag nach Trinitatis)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
11.15 Uhr MiniMax-Gottesdienst für Kinder von 1-5 Jahren, ihre 
Geschwister, Eltern und Großeltern – ganz herzliche Einladung!!!
14.00 Uhr Taufgottesdienst 

Voranzeige Flohmarkt & Herbstfest am Paul-Gerhardt-Haus am 
Samstag, 17. September 2022 von 9-16 Uhr
Auch in diesem Jahr laden wir sehr herzlich zum Floh- und Kreativ-
markt ein!
Wenn Sie gerne kaufen und verkaufen, sind Sie herzlich willkommen 
(nur private Anbieter, keine gewerblichen Verkäufer!); eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Als Standgebühr wird ein Betrag von 5€ 
pro Meter berechnet. Wir freuen uns auch über Kuchenspenden.
Gerne können Sie auch einfach nur vorbei kommen zum Verweilen, 
sich treffen und gemütlich beisammen sein.
Für das leibliche Wohl bieten wir: Kürbissuppe, Zwiebelkuchen, 
Fleischkäsweckle, Frischkäsle, Kuchen und Getränke an.
Als besondere Spezialität haben wir für Sie perfekten Kaffee, Cap-
puccino, Espresso – oder wenn Sie mögen, auch gern Affogato – aus 
der Ape Maria. Pfarrer Fritz Breisacher wird sich als Barista betätigen 
und Sie gern mit diesen Leckereien verwöhnen.
Den kompletten Erlös spenden wir an Caritative Einrichtungen in 
unserer Region!
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen bei Myriam Frey, Tel. 07633/6201
Bei Regenwetter kann der Flohmarkt leider nicht stattfinden 

Das biblische Motto für die kommende Woche:
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42,3 

Liebe Grüße aus dem evangelischen Pfarrhaus,
Ihr Pfarrer Fritz Breisacher 

Kath. Seelsorgeeinheit
Batzenberg-Obere Möhlin
Kath. Pfarrgemeinden St. Hilarius, 
Bollschweil + St. Peter und Paul, St. Ulrich
Anton-Fränznick-Weg 2,
Tel.: 07633/5317; Fax: 07633/802 344, 
E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de
Homepage: www.kath-bom.de 
Pfarrbrief per mail?
www.kath-bom.de/pfarrbriefabo 

Samstag, 3.9.
9:00 Uhr Wallfahrtsmesse in Kirchhofen
18:30 Uhr Vorabendmesse in Pfaffenweiler 

Sonntag, 4.9.
9:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 

Donnerstag, 8.9.
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 

Freitag, 9.9.
19:00 Uhr Hl. Messe in St. Ulrich 
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Soziale Einrichtungen

Beratung im Sozialrecht: 
Die Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz 
gGmbH in Freiburg finden Montags statt von 

08.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der VdK-Servicestelle in der 
Bertoldstraße 44 (Aufzug vorhanden). 
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete 
aller gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, Renten-, 
Arbeitslosen und Pflegeversicherung). 
Ebenso werden Mitglieder sowohl im Schwerbehinderten- und so-
zialen Entschädigungsrecht als auch in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende und im Alter vertreten. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 76 1 / 50 44 9-0 
ist erforderlich.

Als Urlaubsvertretung suchen wir für das Prälat-Stiefvater-Haus eine 
Service-Kraft.  
Für Frühstück und/ oder Abendessen (Servicezeiten von 7.30-10.00 
Uhr, 17.00-19.00 Uhr). 
Wir freuen uns auf Sie. 
Ansprechpartnerin: Frau Bäumle 07633-9339501 oder per mail 
ann-katrin.baeumle@caritas-bh.de  

PARKINSON-Selbsthilfegruppe 
Die Kontaktgruppe Breisgau-Süd/Markgräflerland der Regionalgrup-
pe Freiburg der deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) trifft sich am 
Dienstag, 13.09.22 um 15.00 Uhr in den Räumen der Sozialstation 
Südlicher Breisgau in Bad Krozingen, Am Alamannenfeld 14. 
Von 15.15 bis ca. 16.15 Uhr stellt uns ein Mitarbeiter der Firma Pro 
Walk das Essbesteck Bravo Twist vor. Dies ist die neueste Erfindung 
speziell für Parkinson-Patienten, die das Zittern der Hände durch 
kleine Gegenbewegungen ausgleicht. 
Betroffene, deren Angehörige und Interessierte (auch Nicht-Mitglie-
der der dPV) sind dazu wie immer herzlich eingeladen. Der Eintritt ist 
frei (bitte Maske mitbringen). Weitere Infos erteilt Uschi Daniel, Tel.: 
07633-81522, E-Mail: wolfgang.daniel2@freenet.de  

Vereinsmitteilungen

Bitte beim Einkaufen auf dem 
Markt und im Alten Rathaus auf 
Abstände achten und eventuell 
auch eine Maske aufsetzen. 

Freitag, 02. September, 15.00 bis 18.00 Uhr: Wochenmarkt. Mit 
Fleisch (auch frisches Hackfleisch), Wurst und Steinofenbrot und ak-
tuellen Sonderangeboten von Metzger Maier. Zur Stärkung gibt es 
Grillwürste im Weck. Mit Bio-Obst und Bio-Gemüse von Constantin 
und mit feinem Käse von Anne. Bunte schöne Herbstkränze bietet 
Gisela Daul zu Gunsten der Kinder-Krebsstation in Freiburg an. 
Das Marktcafé serviert Kaffee und Kuchen. Das Bücherregal ist 
geöffnet. Lesetipp: „Mary Shelleys Zimmer“ von Timo Feldhaus. Im 
Jahr 1816 bricht der Vulkan Tambora in Indonesien aus. Die Folgen 
spürt man selbst in Europa. Der Autor folgt am Beispiel vieler promi-
nenter Zeitgenossen, u.a. Goethe, Napoleon und Capsar David Fried-
rich den Wirkungen einer historischen globalen Klimakatastrophe. 

KÄSE FÜR FEINSCHMECKER
Seit einigen Jahren bereichern Anne Jungermann und ihr Käsestand 
die Qualität auf dem Bollschweiler Wochenmarkt. Sie bezieht ihre 
Ware aus Frankreich und der Schweiz. Alle Käse sind traditionell her-
gestellt, die Tiere weiden daußen, fressen frisches Gras und im Win-
ter Heu. 

Daher schmecken die Käse auch zu jeder 
Jahreszeit unterschiedlich, je nachdem, 
welche Kräuter auf den Wiesen zu finden 
sind. Beim Schweizer Käse arbeitet sie mit 
jungen und innovativen Käsern aus Bern/
Emmental zusammen. Hier wird oft expe-
rimentiert. Es lohnt sich, am Stand nach 

solchen Neuerungen zu fragen, z. B. der Belper Knolle, einer getrock-
neten Frischkäseknolle mit Pfeffer, Knoblauch und Himalayasalz, die 
man wie Trüffel über Pasta, Pfannkuchen oder Risotto hobeln kann. 
Freitag, 09. September, 15.00 bis 18.00 Uhr: Wochenmarkt. Mit 
Fleisch und frischer Wurst, Grillwürsten im Weck, Brot und Sonderan-
gebotenvon Metzger Maier, mit biologisch erzeugtem Gemüse und 
Obst von Constantin, mit Käse aus Kuh-Ziegen-und Schafsmilch von 
Anne, mit Honig und Kerzen von Herbert. Es gibt Kaffee und Ku-
chen im Martkcafé. Das Bücherregal ist geöffnet. 
Kontakt: Veronika Schweizer, Tel. 5209. 

Freundeskreis „Burg und Bergbau - 
die Birchiburg in Bollschweil e.V.“

Spannende Zeitreise in die Welt mittelalterlicher Bergleute
Familientag am Bergbaulehrpfad Bollschweil-St. Ulrich mit 
Grillen 
Sonntag 4. September 2022 ab 15 Uhr
Für große und kleine Entdecker werden am Sonntag, den 4. Septem-
ber 2022 ab 15 Uhr stündlich oder nach Bedarf Führungen durch 
das mittelalterliche Bergbaurevier am Birkenberg bei Bollschweil-St. 
Ulrich angeboten. Mit Christiane Leuther, Heinz Krieg und Christel 
Bücker kann man auf dem 1,6 km langen Lehrpfad die beeindru-
ckenden Relikte der hier vor 800 Jahren mit ihren Familien lebenden 
Bergleute entdecken und viele spannende Geschichten rund um den 
Bergbau im Mittelalter erfahren. Bei der Wanderung am Birkenberg 
sind neben der Ruine Birchiburg auch mehrere Stollen und Schächte 
des Silberbergbaus, ein tiefer schluchtartiger Verhau mit einer Rad-
stube und die Wohnterrassen und Schmiedeplätze der Bergleute zu 
entdecken. Zur Stärkung werden nach der Wanderung diesmal auch 
kostenfrei Grillwurst und Getränke angeboten. Spenden nimmt der 
„Burgdrache“ gerne für den Freundeskreis Birchiburg e.V. entgegen. 
Treffpunkt: Schnewlinhütte direkt am Bergbaulehrpfad am Birken-
berg, Anfahrt: Straße Bollschweil Richtung St. Ulrich K4956, nach 
ca. 2 km Parkplatz auf der linken Seite, Trittsicherheit und festes 
Schuhwerk erforderlich. 

Schwarzwaldverein, 
Ortsverein Freiburg-Hohbühl 
-05. Sept., „After-Work-Wandern“, Details stehen 
noch nicht fest, Info: Elke Deck,
E.Deck-Touren@web.de 

-06. Sept., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 10 + 17 Uhr, 
Musikpavillon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderun-
gen ca. 2 Std, kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der 
Physiotherapie, die fit machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglie-
der frei, Leitung: Walter Sittig, zertifizierter Gesundheitswanderfüh-
rer, Tel.: 0173329 2710, E-Mail: waltersittig@aol.com 

-10. Sept., Samstag, „Kammwanderung zum Feldberg“, vom Not-
schrei zum Feldberg und nach Oberried, Auf-/Abstieg: 620m/1270m, 
Gehzeit: 7Std/23km, schwer, Einkehr: nach Absprache, Rucksackver-
pflegung: ja, Treff: 7:30 Uhr, Hbf., Zug Villingen, Führung: Beate Groß, 
Tel.: 0761/4001859, Wanderführerin steigt im Wiehrebahnhof zu.  

-10. Sept., Samstag: „Anmeldeschluss“,  für Wandermarathon am 
18. Sept. 2022, Anmeldung erforderlich bei Walter Sittig, Mobil: 
01733292710, E-Mail: waltersittig@aol.de 

-11. Sept., Sonntag: „Ach du grüne Neune“,  wissenswertes über 
Wildkräuter und Heilpflanzen des Schwarzwaldes am Wegesrand, 
Gerstenhalm – Eduardshöhe – Hohbühl, Treff: 9:30 Uhr, Parkplatz 
Gerstenhalm, Mitfahrgelegenheit ab Freiburg nach Absprache bei 
Anmeldung, Auf-/Abstieg:150m, Gehzeit: 3Std/5km, (mit Führung), 
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leicht, Einkehr: am Ende im Berglusthaus, dort Picknick, bitte für sich 
ein Vesper mitbringen, kalte Getränke gibt es im Berglusthaus), Wild-
kräuterschmankerl (organisiert Wanderführerin), Führung: Brigitta 
Lange, Tel.: 0761/88855774, E-Mail: waldwerkstatt@gmx.de, Anmel-
dung erforderlich, Familien mit Kindern (die gerne laufen) willkom-
men! 
Gäste sind herzlich willkommen. Corona Vorsichtsmaßnahmen 
sind einzuhalten

 ***Neu***Neu***Neu***
Wir freuen uns Euch eine neue Sport-
stunde anbieten zu können.

Workout Bodyshape  
Dieser Kurs ist ein Ganzkörperworkout und eine ideale Kombination 
aus Kraftaufbau, Stärkung der Muskulatur, Fettverbrennung und Bo-
dyshape mit Spaß- und Schwitzgarantie! Der Körper wird gestrafft, 
Muskeln gestärkt und das Training der Kraftausdauer steht hier ganz 
oben auf der Liste. Mit unterschiedlichen Kleingeräten sorgen wir für 
noch mehr Effektivität und Abwechslung! 
Zum 1. jeden Monats gibt´s ein schweißtreibendes hochintensives 
Intervalltraining, bei dem die Fettverbrennung auf das nächste Level 
angehoben wird. 
Es gibt die Möglichkeit für eine Schnupperstunde am: 
Dienstag 13.09.22 von 19.00 – 20.00 Uhr Halle Bollschweil, 
einfach vorbeikommen oder anmelden. 
Der Kurs wird immer dienstags stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 20 Personen beschränkt. 
Übungsleiterin: Caroline Maier 
Kosten: Mitgliedschaft im Verein und zusätzlich 15€ im Halbjahr 
Für Rückfragen und Anmeldung: Gabi Kenk 0174/7114225 

Radsportverein „Waldeslust“ 
Bollschweil e.V.
Generalversammlung des RSV Bollschweil e.V. 
am Freitag, 16. September 2022 um 19:30 Uhr 
im Gasthaus „Bolando“ 

Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung laden wir alle 
Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gönner des Vereins recht herzlich 
ein. 
Wünsche und Anträge können Sie bis zum 13.09.2022 schriftlich an 
den Vorsitzenden Johannes Wiesler, Bittersthof 8, 79283 Bollschweil, 
oder per E-Mail an wiesler.johannes@gmx.de  richten.  
Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft 

Aus der Nachbarschaft

Frei Art Festival im Studio Pro Arte 
Am 05. September startet die Festival-Woche im Studio Pro Arte 
mit Tanz, Workshops, Performances, Battles, Jam Sessions und 
Musik. Über 60 internationale Künstler:innen kommen zum drit-
ten Frei Art Festival. Über 25 Workshops für alle Tanzstile, zahl-
reiche Performances namhafter Choreograf:innen, Konzerte 
und viele Aktionen während eines großen Open-Air finden vom 
05.-11. September in Freiburg und Merzhausen statt.

Den Startschuss für das fünftägige Performanceprogramm im Stu-
dio Pro Arte gibt am 07. September 2022 die Landerer & Company 
mit dem Stück „Less“. Weiter geht das Programm mit Kernel Dance 
Theatre, Cie. Aina Lanas beide aus Spanien und der Fabien Priovil-
le Dance Company, die am 11. September ein multimediales Tanz-
stück zum Mitmachen und Mitgestalten zeigt. Das umfangreiche 
Workshopprogramm richtet sich an professionelle Tänzer:innen, 
Tanzbegeisterte Laien und explizit auch an Menschen, die gerne 
erste tänzerische Erfahrungen sammeln möchten. Dabei kommen 
Tänzer:innen aus ganz Europa nach Freiburg in das Studio Pro Arte, 
die zu den besten ihrer Disziplin gelten. 

Highlight der Festivalwoche ist das große Open-Air vom 09. bis 11. 
September auf dem Alfred- Döblin-Platz im Stadtteil Vauban. Dort 
finden Livekonzerte von Zweierpasch, Malaka Hostel, zahlreiche Per-
formances und Workshops bis in die Abendstunden statt. 

Eine spezielle Programmlinie im Rahmen des Festivals unter dem Ti-
tel Culture for Future wurde von und mit Jugendlichen geplant. Die 
daraus entstandenen Formate richten sich ganz an den Bedürfnissen 
der Jugendlichen aus und bieten Urbane Kultur von Hip-Hop, Break-
dance, Waacking, Parkour und Akrobatik. 

Frei Art Festival vom 05. bis 11. September 2022 im Studio Pro Arte– 
Alle Infos unter www.freiartfestival.com 

Informationen zum Jugendprogramm unter www.jugendproarte.de 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 

des 
redaktione� en Teils



D A N K S A G U N G

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

AUF DER SUCHE?
Wu� ten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de 
alle Anzeigenteile der Heimatblätter auch
ONLINE lesen können?ONLINE lesen können?



Jürgen Maier
Metzgerei + Partyservice

07665-8977
FR-Waltershofen!

ANGEBOT :
- S-Rücken 100 g 1,05 €
- gemischtes Gulasch 100 g 1,15 €
- Schinkenwurst 100 g 1,09 € 
- Champignonlyoner 100 g 1,09 €

FREITAG mittags 
in Bollschweil mit dem 
Wurstwagen und Grillstand



Bürgermeisterwahl 
09. Oktober 2022

Erfolg 
braucht 
Miteinander


